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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Veranstaltungsverträge 

 

Stand: 1. April 2010  

I. Geltungsbereich 

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise 
Überlassung von Konferenz-, Bankett- und sonstigen 
Veranstaltungsörtlichkeiten (auch außerhalb des Hotelbereiches bei z.B. 
Caterings) des Hotels zur Durchführung von Veranstaltungen wie Bankette, 
Seminare, Tagungen, Ausstellungen, Messen etc. sowie für alle damit 
zusammenhängenden weiteren Lieferungen und Leistungen des Hotels. 

2. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Räume oder eines 
sonstigen Mietgegenstandes sowie deren Nutzung zu Vorstellungsgesprächen, 
Verkaufs- oder ähnlichen Veranstaltungen bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung des Hotels. § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB findet keine 
Anwendung, sofern der Kunde nicht Verbraucher ist. In jedem Fall ist der 
Veranstalter verpflichtet, im Vertrag bzw. in diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (auch die für Hotelzimmer) enthaltenen allgemeine 
Pflichten etwaigen Dritten aufzuerlegen, denen er die Räume/Mietgegenstände 
überlässt, und diese Dritte auf im Rahmen eines Mietverhältnisses allgemein 
bestehende Sorgfaltspflichten, insbesondere zur schonenden Behandlung der 
Mietsache, hinzuweisen. 

3. Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies vorher 
ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 

4. Darüber hinaus gelten jeweils die bei Vertragsabschluss schriftlichen 
vereinbarten zusätzlichen Bedingungen. 

 
II. Vertragsabschluss, -partner, Haftung, Verjährung 

1. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden durch das 
Hotel zustande. 

2. Ist der Kunde nicht der Veranstalter selbst bzw. wird vom Veranstalter ein 
gewerblicher Vermittler oder Organisator eingeschaltet, so haftet der 
Veranstalter zusammen mit dem Kunden gesamtschuldnerisch für alle 
Verpflichtungen aus dem Vertrag. Davon unabhängig ist jeder Besteller 
verpflichtet, alle buchungsrelevanten Informationen, insbesondere die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, an den Gast weiterzuleiten. 

3. Der Kunde ist verpflichtet, das Hotel unaufgefordert spätestens bei 
Vertragsabschluss darüber aufzuklären, ob die Veranstaltung aufgrund ihres 
politischen, religiösen oder sonstigen Charakters geeignet ist, den 
reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in 
der Öffentlichkeit zu gefährden. 
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4. Der Vertragspartner/Veranstalter haftet grundsätzlich gesamtschuldnerisch für 
alle auftretenden Kosten und anfallenden Schäden, welche von 
Personen(einschließlich seiner Person) und/oder Tieren und /oder 
Gegenständen verursacht wurden, die auf allgemeine oder spezielle 
Veranlassung des Vertragspartners/Veranstalters Zugang zu der Mietsache 
erhalten haben. 

5. Das Hotel haftet mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns für seine 
Verpflichtungen aus dem Vertrag. Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz 
sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels beruhen und 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von 
vertragstypischen Pflichten des Hotels beruhen. (Für Geld, Wertpapiere, 
Wertgegenstände etc. stehen kostenlose Zimmersafes und/oder Schließfächer 
an der Rezeption zur Verfügung.) Sollten Störungen oder Mängel an den 
Leistungen des Hotels auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf 
unverzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde 
ist verpflichtet, das ihm Zumutbare  beizutragen, um die Störung zu beheben 
und einen möglichen Schaden gering zu halten. Im Übrigen ist der Kunde 
verpflichtet, das Hotel rechtzeitig auf die Möglichkeit der Entstehung eines 
außergewöhnlich hohen Schadens hinzuweisen. 

6. Die Verjährungsfrist beträgt für alle Ansprüche des Kunden 6 Monate. 

7. Diese Haftungsbeschränkung und kurze Verjährungsfrist gelten zugunsten des 
Hotels auch bei Verletzung von Verpflichtungen bei der Vertragsanbahnung 
und Vertragsverletzung. 

 

III. Leistungen, Preise Zahlung, Aufrechnung 

1. Das Hotel ist verpflichtet, die vereinbarten Leistungen zu erbringen. 

2. Der Veranstalter ist verpflichtet die für diese und weitere in Anspruch 
genommenen Leistungen – auch seiner Veranstaltungsteilnehmer bzw. 
Besuchern– vereinbarten bzw. üblichen Preise des Hotels zu zahlen. Er haftet 
für die Bezahlung sämtlicher von den Veranstaltungsteilnehmern bzw. 
Besuchern in Anspruch genommenen Leistungen sowie für die von diesen 
verursachten Kosten. Dies gilt auch für die von ihm veranlassten Leistungen, 
Kosten und Auslagen des Hotels an Dritte. Insbesondere auch für Forderungen 
von Urheberrechteverwertungsgesellschaften. 

3. Die vereinbarten Bruttopreise schließen die jeweilige gesetzliche 
Mehrwertsteuer ein. Liegen zwischen Vertragsabschluss und Veranstaltung 
mehr als vier Monate und ändert sich die gesetzliche Umsatzsteuer, so werden 
die Preise entsprechend angepasst. Sollte sich die Mehrwertsteuer am Tag der 
Leistungserbringung ändern, wird das Hotel diese Änderung bei der 
Rechnungslegung berücksichtigen. 
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4. Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Veranstaltung vier 
Monate und erhöht sich der vom Hotel allgemein für derartige Leistungen 
berechnete Preis, so kann der vertraglich vereinbarte Preis angemessen, 
höchstens jedoch um 5% erhöht werden. Für jedes weitere Jahr zwischen 
Vertragsabschluss und Veranstaltung über diese vier Monate hinaus, erhöht 
sich die Obergrenze um weitere 5%. Preisänderungen nach Nr. 3 bleiben dabei 
unberücksichtigt. 

5. Ist eine Tagungspauschale vereinbart, versteht sich diese pro 
Veranstaltungstag und Teilnehmer, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

6. Die Preise können vom Hotel ferner geändert werden, wenn der Kunde 
nachträglich Änderungen der Anzahl der gebuchten Zimmer, der Leistung des 
Hotels oder der Aufenthaltsdauer der Gäste wünscht und das Hotel dem 
zustimmt. 

7. Rechnungen des Hotels sind –sofern nichts anders vereinbart ist – zahlbar 
sofort und ohne Abzug. Das Hotel ist berechtigt, aufgelaufene Forderungen 
jederzeit fällig zu stellen und unverzügliche Zahlung zu verlangen. Bei 
Zahlungsverzug ist das Hotel berechtigt, die jeweils geltenden gesetzlichen 
Verzugszinsen zu berechnen. Alle weiteren Kosten, die im Rahmen des 
Inkassos anfallen, trägt der Kunde. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines 
niedrigeren, dem Hotel eines höheren Schadens vorbehalten. 

8. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss oder danach eine angemessene 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Die Höhe der 
Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Hotelaufnahmevertrag 
schriftlich vereinbart werden. Das Hotel ist ferner berechtigt, während des 
Aufenthaltes des Gastes im Hotel aufgelaufene Forderungen durch Erteilung 
einer Zwischenrechnung jederzeit fällig zu stellen und sofortige Zahlung zu 
verlangen. 

9. Ist ein Mindestumsatz vereinbart worden, und wird dieser nicht erreicht, kann 
das Hotel den Differenzbetrag als entgangenen Gewinn in Rechnung stellen. 

10. Der Kunde kann nur mit einer anerkannten oder rechtskräftigen Forderung 
gegenüber einer Forderung des Hotels aufrechnen oder mindern. 

11. Das Hotel behält sich vor, vom Gast ein Sicherheits-Deposit und/oder eine 
Reservierung auf der Kreditkarte des Gastes zu verlangen. Die Höhe des 
Betrages richtet sich u.a. nach der Aufenthaltsdauer. Das Deposit / die 
Reservierung wird am Ende des Aufenthaltes entweder mit noch offenen 
Außenständen des Gastes verrechnet oder wieder ausgezahlt. Die 
Kreditkartenreservierung, wenn sie nicht in eine Zahlung umgewandelt 
wird, erlischt in der Regel nach durchschnittlich 14 Tagen. Abhängig von der 
kartenausstellenden Bank kann dies auch früher oder später erfolgen.     

12. Sieht sich das Hotel außerstande, seiner vertraglich vereinbarten 
Leistung nachzukommen, muss der Gast ihm die Möglichkeit gewähren, sich 
um Ersatz zu bemühen. 
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IV. Rücktritt des Kunden (Abbestellung, Stornierung) 

1. Der Veranstalter/Besteller hat nur dann ein Rücktrittsrecht von dem mit ihm 
geschlossenen Vertrag, wenn dies im Vertrag schriftlich vereinbart wurde. 
Wurde ein etwaiges Rücktrittsrecht nicht innerhalb der vereinbarten Frist 
ausgeübt, so ist es mit Fristablauf erloschen und der Vertrag bleibt voll 
wirksam mit der Folge dass der Veranstalter/Besteller die vereinbarte 
Gegenleistung auch dann zu zahlen hat, wenn er die bestellten Lieferungen 
und Leistungen nicht in Anspruch nimmt. Die Gegenleistung beinhaltet auch 
eine Entschädigung für entgangenen Speisen- und Getränkeumsatz laut Ziffer 
IV.,2) 

2. Ist mit dem Veranstalter/Besteller vereinbart, dass er bei einem Rücktritt 
innerhalb festgelegter Fristen eine Entschädigung wegen des entgangenen 
Speisen- und Getränkeumsatzes zu zahlen hat (in Form eines festgelegten 
Prozentsatzes), berechnet sich der maßgebliche Speisenumsatz nach der 
Formel: Menüpreis x Personenzahl. War für das Menü noch kein Preis 
festgelegt, wird das preiswerteste 3-Gänge-Menü des im vereinbarten 
Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Veranstaltungsangebots zugrunde gelegt. 
Für die Zwecke der Berechnung der Entschädigung für entgangenen 
Getränkeumsatz werden 30% vom Gesamtspeisenumsatz als 
Getränkeumsatzbasis festgelegt, davon 80% als Entschädigung für 
entgangenen Getränkeumsatz angesetzt. Ist eine Tagungspauschale 
vereinbart, sind für die nach Ziff. IV.1) geschuldete Gegenleistung 80% der 
Pauschale anzusetzen. 

3. Der Abzug ersparter Aufwendungen ist durch Ziff. IV.2) berücksichtigt. Dem 
Veranstalter steht der Nachweis frei, dass der o.g. Anspruch nicht oder nicht in 
der geforderten Höhe entstanden ist. Dem Hotel bleibt der Nachweis eines 
höheren Schadens vorbehalten. 

 

V. Rücktritt des Hotels 

1. Falls und soweit zugunsten des Kunden ein kostenfreies Rücktrittsrecht 
schriftlich vereinbart wurde, ist das Hotel innerhalb der für die Ausübung des 
Rücktrittsrechts vereinbarten Frist seinerseits berechtigt, vom Vertrag zurück 
zu treten, wenn das Hotel Anfragen Dritter nach den vom Kunden bestellten 
Zimmern vorliegen und der Kunde auf Rückfrage des Hotels unter Mitteilung 
eines derartigen Sachverhalts auf ein ihm eingeräumtes Rücktrittsrecht nicht 
verzichtet. Das gilt entsprechend bei Einräumung einer Option, wenn andere 
Anfragen vorliegen und der Kunde auf Rückfrage des Hotels nicht zur festen 
Buchung im Rahmen einer vom Hotel festgesetzten Frist bereit ist. Feste 
Buchung bedeutet in diesem Fall, dass ab diesem Tag ein 
Hotelaufnahmevertrag zustande kommt und die ursprünglich vereinbarte, 
kostenlose Stornierungsfrist außer Kraft gesetzt wird. 
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2. Falls und soweit mit dem Kunden die Leistung von Vorauszahlung vereinbart ist 
und der Kunde diese auch innerhalb einer vom Hotel gesetzten angemessenen 
Nachfrist mit Ablehnungsandrohung nicht leistet, ist das Hotel nach seiner 
Wahl berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten oder Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen. Für die Bemessung des Schadens gilt Ziff.IV.2) 
entsprechend 

3. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom 
Vertrag zurückzutreten, beispielsweise falls 
•    Höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die 
Erfüllung des Vertrags unmöglich machen oder für das Hotel unzumutbar 
erschweren, 
•    Veranstaltungen unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher 
Tatsachen, z.B. der Person des Kunden oder des Zwecks, gebucht werden; 
•    Das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung 
den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des 
Hotels in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- 
bzw. Organisationsbereich des Hotels zuzurechnen ist; 
•    Ein Verstoß gegen Klausel I Nr. 2 vorliegt. 

4. Bei berechtigtem Rücktritt des Hotels entsteht kein Anspruch des Kunden auf 
Schadensersatz. 

5. Sollte bei einem Rücktritt nach den obigen Nummern 2,  3 oder 4 ein 
Schadensersatzanspruch des Hotels gegen den Kunden bestehen, so kann das 
Hotel den Anspruch pauschalieren. Ziff. IV.2) gilt entsprechend. 

6. Ein Rücktritt des Hotels ist auch möglich, falls das Hotel von Umständen 
Erkenntnis erlangt, dass sich die Vermögensverhältnisse der 
Vertragsverhältnisse des Vertragspartners nach Vertragsabschluss wesentlich 
verschlechtert haben, insbesondere wenn der Kunde fällige Forderungen des 
Hotels nicht ausgleicht oder keine ausreichende Sicherheitsleistung bietet und 
deshalb Zahlungsansprüche des Hotels gefährdet erscheinen. 
Das ist insbesondere der Fall, wenn 
•    Der Kunde einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, ein 
außergerichtliches der Schuldenregulierung dienendes Verfahren eingeleitet 
oder seine Zahlungen eingestellt hat. 
•    Ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung desselben mangels 
Masse oder aus sonstigen Gründen abgelehnt wird. 

7. Werden nach Vertragsunterzeichnung Umstände bekannt, die die 
Kreditwürdigkeit des Kunden nach dem Dafürhalten des Hotels zweifelhaft 
erscheinen lassen, so ist das Hotel berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten 
oder nur gegen Vorkasse oder Sicherheitsleitungen die vereinbarten 
Leistungen zur Verfügung zu stellen. 

8. Nicht genehmigte Vorstellungsgespräche, Verkaufs- und ähnliche 
Veranstaltungen kann das Hotel unterbinden bzw. den Abbruch verlangen. 
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VI. Änderungen der Teilnehmerzahl und der Veranstaltungszeit 

1. Eine Reduzierung der Teilnehmerzahl um bis zu 5% im Vergleich zur 
vereinbarten Teilnehmerzahl (im Falle einer „Ca.-Zahl“ gilt die dabei in Ziffern 
genannte absolute Zahl) muss der Veranstaltungsabteilung des Hotels 
spätestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn schriftlich (maßgeblich ist der 
Posteingang)mitgeteilt werden und wird bei der Abrechnung mindernd 
berücksichtigt. Primär gelten anders lautende vertragliche Vereinbarungen. 

2. Eine Reduzierung der Teilnehmerzahl um mehr als 5% im Vergleich zur 
vereinbarten Teilnehmerzahl (im Falle einer „Ca.-Zahl“ gilt die dabei in Ziffern 
genannte absolute Zahl) muss der Veranstaltungsabteilung des Hotels 
spätestens 7 Werktage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich (maßgeblich ist der 
Posteingang) mitgeteilt werden. Sofern sich das Hotel nicht schriftlich mit einer 
abweichenden Regelung einverstanden erklärt, wird in einem solchen Fall für 
die Abrechnung die vereinbarte Teilnehmerzahl abzüglich 5% zugrunde gelegt. 
Primär gelten anders lautende vertragliche Vereinbarungen. 

3. Im Fall einer Abweichung nach oben wird die tatsächliche Teilnehmerzahl 
berechnet. Sollte die Teilnehmerzahl um mehr als 5% überschritten werden, 
kann u.U. die gewünschte Speisenfolge nicht mehr serviert werden, es sei 
denn, das Hotel hat der Änderung zugestimmt. 

4. Bei Abweichungen der Teilnehmerzahl um mehr als 10% ist das Hotel 
berechtigt, die vereinbarten Preise neu festzusetzen sowie die bestätigten 
Räume zu tauschen, es sei denn, dass dies dem Kunden unzumutbar ist. 

5. Verschieben sich ohne vorherige Zustimmung des Hotels die vereinbarten 
Anfangs- oder Schlusszeiten der Veranstaltung, so kann das Hotel die 
zusätzliche Leistungsbereitschaft angemessen in Rechnung stellen, es sei denn, 
das Hotel trifft ein Verschulden. Verschieben sich die vereinbarten 
Schlusszeiten der Veranstaltungen und das Hotel muss Gäste wegen der 
verspäteten Räumung in einem anderen Hotel unterbringen, trägt der Kunde 
sämtliche hierfür anfallenden Kosten. Weitergehende Schadensersatzansprüche 
des Hotels bleiben dadurch unberührt. 

6. Bei Veranstaltungen, die über 24:00 Uhr hinausgehen, kann das Hotel, falls 
nicht anders vereinbart, von diesem Zeitpunkt an den Personalaufwand 
aufgrund Einzelnachweises berechnen. Ferner kann das Hotel aufgrund 
Einzelnachweises Fahrtkosten der Mitarbeiter weiterberechnen, wenn diese 
nach Betriebsschluss den Heimweg antreten müssen und dadurch zusätzliche 
Kosten entstehen. 

7. Der Speisen und Getränkeservice gilt grundsätzlich nur für die vereinbarte 
Mietdauer der Räumlichkeiten als Endpreis inkludiert für Veranstaltungen. Über 
die Mietdauer hinaus erbrachte Serviceleistungen werden gemäß 
Preisvereinbarung gesondert in Rechnung gestellt.  
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VII. Mitbringen und Mitnehmen von Speisen und Getränken 
 

Der Kunde darf Speisen und Getränke zu Veranstaltungen grundsätzlich nicht 
mitbringen. Ausnahmen bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung mit dem 
Hotel. In diesen Fällen wird ein Beitrag zur Deckung der Gemeinkosten 
berechnet. Im Falle der Zuwiderhandlung ist das Hotel berechtigt, pro 
Teilnehmer einen pauschalierten Schadensersatzbetrag für den entstandenen 
Ausfall zu fordern, der dem Hotel für die Erbringung der Leistung zugeflossen 
wäre. Das Hotel übernimmt keinerlei Haftung für gesundheitliche Schäden 
bedingt durch den Verzehr von mitgenommenen Speisen und Getränken. 

  

VIII. Technische Einrichtungen und Anschlüssen; behördliche Erlaubnisse 

1. Soweit das Hotel für den Kunden auf dessen Veranlassung technische und 
sonstige Einrichtungen von Dritten beschafft, handelt es im Namen, in 
Vollmacht und auf Rechnung des Kunden. Der Kunde haftet für die pflegliche 
Behandlung, die sachgerechte Bedienung und die ordnungsgemäße Rückgabe, 
auch von hoteleigenen Anlagen. Er stellt das Hotel von allen Ansprüchen 
Dritter aus der Überlassung dieser Einrichtungen frei. 

2. Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen des Kunden unter Nutzung 
des Stromnetzes des Hotels bedarf dessen schriftlicher Zustimmung. Durch die 
Verwendung dieser Anlagen auftretende Störungen oder Beschädigungen an 
den Einrichtungen des Hotels gehen zu Lasten des Kunden, soweit das Hotel 
diese nicht zu vertreten hat. Die durch die Verwendung entstehenden 
Stromkosten darf das Hotel pauschal erfassen und berechnen. 

3. Der Kunde ist mit Zustimmung des Hotels berechtigt, eigene Telefon-, Telefax- 
und Datenübertragungseinrichtungen zu benutzen. Dafür kann das Hotel eine 
Anschlussgebühr verlangen. 

4. Bleiben durch den Anschluss eigener Anlagen des Kunden geeignete des Hotels 
ungenutzt, kann eine Ausfallvergütung berechnet werden. 

5. Störungen oder Beschädigungen an von dem Hotel zur Verfügung gestellten 
Anlagen, technischen oder sonstigen Einrichtungen werden nach Möglichkeit 
auf Kosten des Kunden sofort beseitigt. 

6. Für die Veranstaltung notwendige behördliche Erlaubnisse, Auflagen und 
Genehmigungen hat sich der Kunde rechtzeitig auf eigene Kosten zu 
verschaffen, ihm obliegt die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Auflagen und 
sonstiger Vorschriften, die Einhaltungen der Bestimmungen des Lärmschutzes, 
des Jugendschutzes, u.a. sowie die Zahlung der GEMA Gebühren. 
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IX. Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Sachen 

1. Mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände 
befinden sich auf Gefahr des Kunden in den Veranstaltungsräumen bzw. im 
Hotel. Das Hotel übernimmt für Verlust, Untergang oder Beschädigung keine 
Haftung, auch nicht für Vermögensschäden, außer bei grober Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz des Hotels bei der Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen.  
Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Zudem sind alle Fälle, in denen die Verwahrung 
aufgrund der Umstände des Einzelfalls eine vertragstypische Pflicht darstellt, 
von dieser Haftungsfreizeichnung ausgeschlossen. Abgesehen von den in Satz 
4 genannten Fällen bedarf ein Verwahrungsvertrag ausdrücklicher schriftlicher 
Vereinbarung. 

2. Mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige Gegenstände sind nach Ende der 
Veranstaltung unverzüglich zu entfernen und dürfen auch nicht an sonstigen 
öffentlich zugänglichen Stellen des Hotels - sei es auch nur vorübergehend – 
abgestellt werden. Unterlässt der Kunde das, darf das Hotel die Entfernung 
und Lagerung zu Lasten des Kunden vornehmen. Verbleiben die Gegenstände 
im Veranstaltungsraum, kann das Hotel für die Dauer des Verbleibs 
Bereitstellungskosten und Raummiete verlangen, zuzüglich etwaigem 
Schadensersatz und Verwaltungskostenersatz. Dem Veranstalter bleibt der 
Nachweise eines niedrigeren, dem Hotel eines höheren Schadens vorbehalten. 

  

X. Sonstige Pflichten des Veranstalters 

1. Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass jeglicher Abfall entsprechend 
der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen über Trennung und sonstige 
Behandlung vorschriftsmäßig entsorgt wird. Hinterlässt der Veranstalter dem 
zuwider Abfall (z.B. Verpackungsmaterial), ist das Hotel berechtigt, die Kosten 
der vorschriftsmäßigen Entsorgung sowie einer damit evtl. verbundenen 
besonderen Reinigung der Räume dem Veranstalter in Rechnung zu stellen. 
Hat der zu erwartende Abfall ohnehin ein größeres Volumen, behält sich das 
Hotel die Berechnung einer Abfallentsorgungspauschale vor. 

2. Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den brandschutztechnischen 
Anforderungen zu entsprechen. Dafür einen behördlichen Nachweis zu 
verlangen, ist das Hotel berechtigt. Erfolgt ein solcher Nachweis nicht, so ist 
das Hotel berechtigt, bereits eingebrachtes Dekorationsmaterial auf Kosten des 
Kunden zu entfernen bzw. die Anbringung zu untersagen. Wegen möglicher 
Beschädigungen sind die Aufstellung und Anbringung von Dekorationsmaterial 
vorher mit dem Hotel abzustimmen. 

3. Der Einsatz externer Sicherheitsdienste bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Hotels. 

4. Das Hotel kann vom Kunden die Stellung angemessener Sicherheiten (z.B. 
Versicherungen, Kautionen, Bürgschaften) verlangen. 
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5. Veröffentlichungen jeder Art, in denen auf den Veranstaltungsort hingewiesen 
wird, sind dem Hotel rechtzeitig vorher zur Kenntnisnahme zu übersenden. Sie 
bedürfen der Genehmigung durch das Hotel. Bei Veröffentlichung ohne diese 
Zustimmung, kann das Hotel die Veranstaltung absagen. 

6. Internetnutzung: Das Hotel haftet nicht für Ansprüche Dritter, die aus der 
Nutzung und Weiterverwertung von Internetinhalten (z.B. urheberrechtlich 
geschützte Inhalte) durch Gäste/Kunden entstehen könnten. Im Falle einer 
Anspruchstellung gegen das Hotel, behält sich das Hotel vor, die Gastdaten an 
den Anspruchsteller zu übermitteln. 

 

XI. Schlussbestimmungen 

1. Mündliche Nebenabreden sind nur bei schriftlicher Bestätigung verbindlich. 
Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags oder dieser Klausel, der 
Antragsannahme oder dieser Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen 
bedürfen der Schriftform. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den 
Kunden sind unwirksam. 

2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist für alle beiderseitigen Verpflichtungen der Sitz 
des Hotels. 

3. Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten- 
ist das Gericht des in Ziffer XI,2 genannten Erfüllungsortes des Hotels. Sofern 
ein Vertragspartner die Voraussetzung des § 38 Abs. 1 ZPO erfüllt und keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat gilt als Gerichtsstand der Sitz des 
Hotels (wobei das Hotel bei letzterem nach seiner Wahl aber auch berechtigt 
ist, Klage im allgemeinen Gerichtsstand des Kunden im Ausland zu erheben.) 

4. Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des 
Kollisionsrechts ist ausgeschlossen. 

5. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages über die Anmietung von 
Veranstaltungsräumen und/oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam  sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien werden in diesem Fall eine neue 
Regelung vereinbaren, die der unwirksamen in ihrem Sinngehalt möglichst 
nahe kommt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

6. Ergänzend, jedoch nicht ersatzweise gelten hier nich aufgeführte, jedoch in 
den "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Hotelzimmer" genannte Punkte, 
sofern sie auch für vorliegenden Berich der "Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen" anwendbar sind. 

7. Primär gelten die in den jeweiligen Verträgen getroffenen Vereinbarungen; 
darüberhinaus finden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. 

 


